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Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag 1730/2023 Die GRÜNEN, Ortsbeirat Mainz-Altstadt 
hier: Keine Märkte und Feste als Sondernutzung 
 
 
Mainz, 16 Januar 2024 
 
gez. 
 
Manuela Matz 
Beigeordnete 
 
 
 
Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung:  
 
Die Marktverwaltung des Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften ist verantwortlich für die 
Durchführung des Wochenmarktes mit seinen Stadtteilmärkten, des Weihnachtsmarktes auf den 
Domplätzen, des Rheinfrühlings, der Fastnachtsmesse sowie der Mainzer Johannisnacht. Diese 
Veranstaltungen fallen unter den in § 1 genannten Geltungsbereich der Satzung für Märkte und 
Volksfeste. Die Regelungen der Marktsatzung gelten ausschließlich für die seitens der Stadt 
Mainz betriebenen und unter § 1 genannten Veranstaltungen. Darüberhinausgehende Veranstal-
tungen, insbesondere von Dritten, liegen nicht im Verantwortungsbereich der Marktverwaltung 
und unterliegen demzufolge nicht den Regelungen der Marktsatzung. Eine Änderung der Markt-
satzung scheidet somit aus. 
 
Die in dem Antrag genannten Festivitäten fallen allesamt in den Bereich der Sondernutzung und 
sind nach § 41 ff. des Landesstraßengesetzes sowie der Satzung für Sondernutzungen zu beurtei-
len.  
Die Durchführung und die Genehmigung der Veranstaltungen wird von der Verwaltung –hier Amt 
30- sorgsam geprüft und jede Veranstaltung im Einzelfall genehmigt und ggf. mit Auflagen verse-
hen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass diese Veranstaltungen als Sondernutzungen einzustufen 
sind und somit zum Geschäft der laufenden Verwaltung gehören. Eine Änderung dieser Vorge-
hensweise ist aus den o.g. Gründen nicht möglich und wird auch nicht als zielführend erachtet. 
  

 
 


